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 wöchentlicheKontrolle des Belüftungssys-
tems.

• Die jährliche Durchführung von ca. drei 
Untersuchungen auf Methangas an ca. 7 
Stellen pro Gebäude durch ein speziali-
siertes Unternehmen.

• Einen Bericht, der jährlich von einem 
Fachspezialisten zuhanden der Behörden 
verfasst wird. Er umfasst alle analytischen 
Daten, allfällige Probleme und die not-
wendigen Verbesserungen.
Zurzeit (2018) stehen fünf Gebäude auf 

der Deponie (vgl. Foto). Alle oben genann-
ten Kriterien und Anforderungen sind 
eingehalten.

Bilanz zu Bauten und Deponie
Nach mehr als 10 Jahren Kontrolle der ers-
ten Gebäude, ist eine Bilanz betreffend die 
Risiken und die Machbarkeit solcher Bauten 
möglich.

Zunächst ist anzumerken, dass das 
Kommunikationssystem, inklusive die 
durchgeführ ten Alarme und Kontrollen, 
wirksam ist.

Auch das Drainagesystem für die Absi-
cherung der Gebäude, das unabhängig von 
der Gesamtsanierung der Deponie funktio-

niert, ist wirksam. Laut den erwähnten jähr-
lichen Be richten besteht keinerlei Risiko für 
die Bewohner der Gebäude.

Nach mehr als 10 Jahren Methangasa-
bsaugung wurde eine Studie5 (2014-2015) 
über die Alterung der Deponie und die 
Wirksamkeit des Sanierungssystems durch-
geführt. Zudem sollte geklärt werden, wie 
lange es dauert, bis die Methankonzentra-
tion das Kontaminationskriterium (1 Vol.-% 
CH4) unterschreitet. Das Fazit der Studie:
• Das Gas ist noch immer in hohe Konzen-

trationen vorhanden, allerdings mit nied-
rigem Ausstoss.

• Neue Bereiche an der Oberfläche müssen 
an das   Aufbereitungssystem angeschlos-
sen werden.

• Bis Ende 2018 sollten 12 neue Entgasungs-
schächte erstellt werden, die mit der beste-
henden Aufbereitungsanlage verbunden 
sind.6

• Mit diesem neuen Projekt geht man davon 
aus, dass die Deponie bei Onex in 10 Jah-
ren fertig saniert sein wird.
Unter Anwendung der gleichen Kriterien 

und mit denselben Anforderungen, die für 
die fünf bereits realisierten Bauten galten, 
ist mittelfristig geplant, auf der Deponie 
mehrere weitere Gebäude zu errichten, 
darunter eine Schule. Diese zukünftigen 
Bauten werden bereits im Rahmen des Bau ge - 
suches die strengen Kriterien erfüllen müs-
sen, damit kein Risiko eingegangen wird.

Schlussfolgerung
Auch wenn das Bauen auf einem belasteten 
Standort nicht unmöglich ist: Es braucht 
administrative und technische Verfahren, 
damit das Bauprojekt unter guten Voraus-
setzungen entstehen kann. So müssen 
die gültigen Verordnungen und Richtli-
nien einhalten, wie auch die Wünsche der 
Auftraggeber und der zukünftigen Bewoh-
ner berücksichtigt werden.

Folglich ist das Bauen auf einem belasteten 
Standort, insbesondere auf einer ehemaligen 
Hausmülldeponie mit Methangasproble-
men, unter den folgenden Voraussetzungen 
möglich:
• Der Standort und seine Risiken müs-

sen gut bekannt sein (Studien, Analysen, 
wichtige Untersuchungen).

• Alle Anforderungen müssen im Voraus, 
also im Baubewilligungsverfahren, defi-
niert und überprüft werden.

• Die Arbeiten müssen durch Fachspezia-
listen begleitet werden, insbesondere was 
die Hygiene und Sicherheit angeht. 

• Nach Abschluss der Bauarbeiten müssen 
die vorab definierten Kontrollen durch-
geführt und regelmässig durch die Be-
hörden überprüft werden.

Übersetzung: Caroline Maréchal-Guellec

5 Durch Tauw France.
6 Firmen Leuenberger Consulting und ZS ingénieurs civils 
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Gassammelsystem mit Absaugbrunnen, Steuerungsstation und Aufbereitungsanlage.
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Verdichtung 
der Stadt

Heute lebt bereits die Hälfte der Menschheit in 

Städten – auf zwei Prozent der Erdoberfläche. 

Ist ‹Dichtestress› die Folge? Wohnbaugenossenschaften 

zeigen, wie in der Schweiz nahe wohnen geht.

Claudia Thiesen, Architektin, Zürich

Ein Plädoyer für die qualitätsvolle 

Die Vereinten Nationen rechnen mit einem 
Anstieg der urbanen Bevölkerung bis 2050 
auf 70%. Das Städtewachstum findet vor 
allem in sogenannten Entwicklungs- und 
Schwellenländern statt, aber alle ‹Megaci-
ties› stehen vor der dringlichen Frage, wie 
sichere und gesunde urbane Lebensräume 
für Menschen geschaffen werden können.

In seinem Buch «Stress and the City»1 
untersucht der Psychiater und Psychothera-
peut Mazda Adli, wie unser Gehirn auf die 
permanenten Reize der Stadt reagiert und 
ob uns «Stadtstress» krank machen kann. Er 
plädiert in der Stadtentwicklung für einen 
neuen interdisziplinären Ansatz und nennt 
ihn «Neurourbanistik». Eine Zusammenar-
beit von Fachpersonen aus Medizin, Psy-

chologie, Stadtplanung und Architektur mit 
dem Ziel, eine «Public Mental Health Stra-
tegie» für gesunde(re) Städte zu entwickeln.

Die menschengerechte Stadt
Bereits 1961 beschrieb die amerikanische 
Architekturkritikerin Jane Jacobs in ihrem 
Buch «The Death and Life of Great American 
Ci ties»2 Dichte und Vielfalt als wesentliche 
Basis für die Schaffung lebendiger, sicherer 
öffentlicher Räume und Nachbarschaften 
und stellte den Mensch in den Mittelpunkt 
von Stadtentwicklung – ein Plädoyer gegen 
die autogerechte, funktional und sozial ge-
gliederte Stadt.

In seiner Schrift «Recht auf Stadt»3 von 
1968 kritisiert der Soziologe Henri Lefebvre  

die städtebauliche Ordnung der kapitalis-
tisch-fordistischen Stadt und die Verdrän-
gung der ArbeiterInnenklasse. Für ihn kann 
der physische Raum der Stadt, die gebaute 
Umgebung, die Qualität des Städtischen 
fördern oder auch behindern. Soziale und 
gesellschaftliche Veränderungen finden 
demnach nicht nur im Raum, sondern auch 
durch den Raum statt.

Die Metropolitanräume in Westeuropa 
und vor allem in der Schweiz zeichnen sich 
durch eine sehr hohe Lebensqualität aus.  

Verbindende ‹Terrasse Commune› in der Siedlung Heizenholz/Zürich, s. auch Foto S. 16. (Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1). © Michel Egloff

1 Mazda Adli: Stress and the City, C. Bertelsmann, 2017.
2 Jane Jacobs: The Death and Life of Great American Cities, 

Random House New York, 1961
3 Henri Lefebvre: Recht auf Stadt, Edition Nautilus, 2016 

(Neuauflage)
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Schweizer Städte stehen jedoch im Hinblick 
auf die voranschreitende Zersiedelung vor 
der Herausforderung einer qualitätvollen 
und nachhaltigen Verdichtung der urbanen 
Gebiete. Durch die Neoliberalisierung der 
Städte und die damit einhergehende weltweite 
Spekulation mit Immobilien und  Grund, ver-
schwinden zahlbare Wohn- und Arbeitsräume. 
Menschen, die aufgrund ih res Einkommens, 
ihrer Herkunft oder aus anderen Gründen auf 
dem Wohnungsmarkt benachteiligt sind und 
zunehmend auch die Mittelschicht werden aus 
den Zentren verdrängt.

Genossenschaften gestalten Stadt
Die Stadt Zürich hat eine über 100-jährige 
Tradition genossenschaftlichen Bauens. 
Ge nossenschaften sind neben städtischen 
Stiftungen der einzige Garant für spekula-
tionsfreien, langfristig bezahlbaren Wohn-
raum. Zunehmend entwickeln Genos-
senschaften den Anspruch, nicht nur gute 
Wohnraumversorgung zu leisten, sondern 
auch Stadt zu gestalten. Damit begonnen 
haben junge Genossenschaften wie die Bau- 
und Wohngenossenschaft ‹Kraftwerk1›. In 
den 90er-Jahren gegründet, wollten ihre 
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Mitglieder von Beginn an im städtischen 
Massstab denken und Orte schaffen für ge-
meinschaftliches Leben im urbanen Raum. 
Neue Formen des Zusammenlebens soll-
ten ausprobiert werden, Arbeiten und 
Wohnen am gleichen Ort möglich sein, 
Versorgung und Konsumverhalten nach-
haltig orga nisiert und Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen, Einkommens- und 
Bildungsniveaus von jung bis alt in guter 
Nachbarschaft zusammenleben.

Die erste Siedlung ‹Hardturm› im heu-
tigen Trendquartier Zürich West konnte 
2001 bezogen werden: drei Wohngebäu-
de mit Platz für rund 250 Menschen und 
ein Gewerbehaus. Die Pioniertat wurde 
nicht nur im genossenschaftlichen Umfeld 
skeptisch beäugt. Wie soll ausserhalb des 
Stadtzentrums im ehemaligen Industrie-
quartier in einer solch dichten Überbauung 
ohne grosszügigen Aussenraum Wohnen 
beispielsweise für Familien attraktiv sein? 
Doch die Siedlung bietet eine grosse Vielfalt 
an Wohnungstypen und gemeinschaftlich 
genutzten Räumen, ein Restaurant, Läden, 
viele Büroflächen und einen Kindergarten. 
Die Selbstorganisation des Zusammenle-
bens war von Beginn an selbstverständlich  
für die MieterInnen und was fehlte wurde 
kurzerhand selber organisiert, wie ein 
kleiner Le bensmittelladen oder eine Kinder-
krippe. Die Siedlung ist nach wie vor ge-
prägt vom hohem Engagement ihrer Bewoh-
nenden und gelebter Solidarität.

Vernetzt und verbunden
‹Kraftwerk1› versuchte auch, sich im Quar-
tier zu vernetzen und dort weiter zu wach-
sen, angesichts der rasanten Entwicklung 
des Stadtteils ein schwieriges Unterfangen. 
Zeigten doch die übrigen Grundstück-
besitzerInnen in Zürich West vornehmlich 
Interesse an hoher Rendite in Form von 
teuren Eigentumswohnungen, Dienstleis-
tungsflächen oder luxuriösen Hotelzim-
mern. Und doch entstanden im Lauf der 
Zeit Netzwerke mit Aussenwirkung wie die 

Zusammenarbeit mit der Gemüsekoopera-
tive ‹ortoloco› oder der Mitwirkung von Be-
wohnerInnen auf der ‹Stadionbrache›, einer 
temporär bespielten Grünfläche in unmittel-
barer Nachbarschaft. 

Anfang 2012 stellte ‹Kraftwerk1› seine 
zweite Siedlung, das Mehrgenerationenhaus 
‹Heizenholz›, fertig. Hier erproben rund 
100 Bewohnende von 0 bis 86 Jahren das 
Zusammenleben in einer Verdichtung zwei-
er Mehrfamilienhäuser aus den 70er Jahren. 
Herzstück ist die «Terrasse Commune», 
eine Gemeinschaftsterrasse, die sämtliche 
Wohneinheiten miteinander verbindet und 
Einblicke und direkten Zugang in die Woh-
nungen bietet. Dichtes Wohnen auf engem 
Raum, das funktioniert, weil die MieterIn-
nen an der Entwicklung der Idee beteiligt 
waren, sich kennen und die Wohneinheiten 
auch ausreichend Raum für privaten Rück-
zug bieten.

Ganze Quartierteile entwickeln
Zu Beginn der 2000er-Jahre setzte mit den 
ersten Ersatzneubauten der in Zürich weit 
verbreiteten 40er-Jahre Zeilenbauten eine 
Phase reger Bautätigkeit bei den traditionel-
len Genossenschaften ein, was die rege 
Nachfrage nach bezahlbaren Familienwoh-
nungen zusätzlich ankurbelte. Sie erkannten 
den Mehrwert der Konzepte der jungen 
Genossenschaften und übernahmen deren 
Ideen. Die Zürcher Genossenschaften sind 
gut vernetzt, tauschen sich aus und so lag es 
nahe, dass 2007, aus Anlass des hundertjäh-
rigen Jubiläums des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus, die Idee lanciert wurde, eine 
Lern- und Experimentierplattform für den 
genossenschaftlichen Wohnungsbau zu rea-
lisieren. Rund 30 Genossenschaften gründe-
ten daraufhin die Baugenossenschaft ‹mehr 
als wohnen›. Diese erstellte bis 2015 das 
‹Hunziker Areal› in Zürich Nord. 13 Gebäu-
de für 1200 Bewohnende mit einem breiten 
Wohnangebot sowie Quartierinfrastruktur, 
Nahversorgungsangeboten, Arbeitsräumen 
und gemeinschaftlich genutzten Flächen in 

den Erdgeschossen. Einen ganzen Quartier-
teil zu entwickeln war neu für die gemein-
nützigen Wohnbauträger. Heute, rund drei 
Jahre nach Bezug, zeigt sich, dass sich gut 
konzeptionierte dichte Überbauungen auch 
am Rand der Stadt zu lebendigen Orten 
entwickeln können. Die Menschen wohnen 
dicht, doch sämtliche Wohnungen haben 
Ausblicke in die Weite. Fenster von den 
Wohnungen in die Treppenhäuser schaffen 
eine offene Atmosphäre und jedes der 13 
Gebäude auf dem Areal hat einen eigenen 
Charakter. Alle sind auch hier eingeladen, 
sich am Quartier- und Zusammenleben zu 
beteiligen. Seit dem Bezug sind 35 Quartier-
gruppen entstanden mit einem breiten  
Spektrum an Aktivitäten und Angeboten. 

Strukturen für Nachbarschaft
Auch die 2016 fertig gestellte Siedlung 
‹Zwicky Süd› der Genossenschaft ‹Kraft-
werk1› besitzt eine hohe Dichte und hat 
den Anspruch, in der Agglomeration ein 
urbanes lebendiges Subzentrum zu sein. 
Die mit mehreren Architekturpreisen aus-
gezeichnete Überbauung besteht aus robus-
ten Strukturen, die zur Aneignung und zum 

Vertikaler Garten im Hunziker Areal/

Zürich (Baugenossenschaft mehr als 

wohnen).

© Ursula Meisser

Die Gemeinschaftsterrasse verbindet alle Wohnungen,  

Herzstück der Siedlung Heizenholz, s. auch Foto S. 15.
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Durchgehende Balkone, Siedlung Zwicky Süd/Zürich 

(Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1) .
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Claudia Thiesen studierte Architektur an 
der Bauhaus Universität Weimar (D) und 
gründete 2008 ihr eigenes Büro in Zürich. 
Sie ist spezialisiert auf die Entwick-
lung gemeinnütziger Wohnbauprojekte,  
gemeinschaftsorientierter Wohnformen  
und das Planen in partizipativen Prozes-
sen. Sie engagiert sich in verschiedenen 
Genossenschaften wie Kraftwerk1, mehr 
als wohnen, Warmbächli oder Gleis 70. 
Sie wohnt mit 7 Erwachsenen und zwei 
Kindern im Mehrgenerationenhaus Hei-
zenholz in einer Clusterwohnung. 
info@claudiathiesen.ch,

www.claudiathiesen.ch

Weiterbauen einladen. Ein lebendiges Bild 
entsteht erst durch die BewohnerInnen und 
Mietenden der Gewerbeflächen, die Aussen-
räume und Fassaden durch Möblierung und 
Begrünung verändern. Ebenso wichtig sind 
informelle Wege und die Zugänglichkeit 
von Dächern, durchgehenden Balkonen und 
Laubengängen, die besonders Kindern eine 
eigenständige Erkundung des Areals und 
den Besuch ihrer ‹Gspänli› ermöglichen. 
Und natürlich allen frei stellen, ob sie die di-
rekte Verbindung zur Nachbarin oder zum 
Nachbarn offenlassen.

Hier gelingt es, nebst den vielen Inte-
ressierten aus den Netzwerken der jungen 
Genossenschaften - eine eher homogene 
Gruppe mit akademischem Bildungsniveau 
- auch Menschen anzusprechen, die primär 
eine bezahlbare Wohnung suchen und 
weder das Schweizer Genossenschaftssys-
tem kennen noch Erfahrungen mit solchen 
Angeboten haben. Sie begreifen sich mit der 

Zeit ebenfalls als aktive Stadtbewohnende 
und erkennen den Wert stabiler Nachbar-
schaften, in denen es auch möglich ist, 
Andersartigkeit in unmittelbarer Nähe zu 
schätzen oder zumindest damit umzugehen. 
In sicheren Wohnverhältnissen wohnen, 
von guten nachbarschaftlichen Kontakten 
profi tieren, in solidarische Gemeinschaften 
eingebunden sein und sich selbst aktiv ein-
bringen können (aber nicht müssen) regt 
Menschen an im Sinn von positivem Stress 
und ist neben Umweltaspekten auch ein Bei-
trag an gesündere Städte im Hinblick auf die 
Theorien von Mazda Adli.

Architektur zur Aneignung
Die jungen Genossenschaften haben hohe 
Ansprüche an die Vielfalt ihrer Mitglieder 
und die Umsetzung basisdemokratischer 
Strukturen. Traditionelle Grundwerte der 
Wohnbaugenossenschaften wie ‹Selbstbe-
stimmung›, ‹Hilfe zur Selbsthilfe› und 

‹Solidarität› sind ideale Grundpfeiler, Pla-
nungsprozesse und die Organisation des 
Zusammenlebens und Alltags partizipativ 
zu gestalten. Auch wenn solche Prozesse 
in der Regel komplex und aufwändig 
und keineswegs stressfrei sind, zeigen die 
genannten Beispiele, dass durch Möglich-
keiten zur Mitwirkung funktionierende 
Nachbarschaften und stabile soziale Netz-
werke entstehen können, die auch neue 
nachhaltige Ökonomien und Lebensweisen 
ermöglichen. Städtebau und Architektur 
können einen Beitrag leisten, indem sie ro-
buste und langlebige Strukturen bieten, die 
zur Aneignung einladen.

Die Akzeptanz von Verdichtung hängt 
demnach zusammen mit dem Eingebunden 
sein in die Entwicklung von Stadt und dem 
Erkennen geschaffener Mehrwerte. «Schäd-
lich für die Gemeinschaft als Ganzes ist 
vor allem der soziale Stress, der entsteht, 
wenn Menschen sich nicht mehr eingeladen 
fühlen, am Leben in der Öffentlichkeit teil-
zunehmen.» findet Mazda Adli. Hingegen 
mache Stressfreiheit im Sinne von fehlender 
Auseinandersetzung «in erster Linie einsam, 
weil sie den Menschen keine Aufgaben mehr 
stellt. Und ohne Aufgaben gibt es keine Ko-
operation und ohne Kooperation kein sozia-
les Miteinander.»

Spielplatz auf dem Hunziker Areal/

Zürich (Baugenossenschaft mehr als 

wohnen).

© Ursula Meisser
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schnellen Lärmschutz 
– leisere Strassen mit Tempo 30

Tempo 30 ist eine wirksame und schnelle Massnahme 

gegen Strassenlärm. Trotz Vollzugsnotstand bei der 

Lärmsanierung weigern sich viele Kantone, ihre Strassen 

zu bremsen. Das Bundesgericht spricht Klartext.

Stephanie Fuchs, 
VCS beider Basel und AefU

Bremsen für 

Erinnern Sie sich, was vor 30 Jahren war? 
Gab es Sie überhaupt schon? Oder Ihre Kin-
der, waren sie schon geboren? Seit 30 Jahren 
besagt die Lärmschutzverordnung (LSV), 
dass der Strassenverkehr die Anwohnenden 
nicht mit übermässigem Krach belasten darf. 
Alle Strassen hätten ursprünglich bis 2002 
mindestens die geltenden Lärmgrenzwerte 
einhalten müssen. Diese Frist wurde noch-
mals um sechzehn Jahre verlängert. Ende 
März 2018 war definitiv Schluss mit Frist. 
Nicht aber mit dem Strassenlärm.

Vollzugsnotstand 
beim Lärmschutz
In der Schweiz leben 1 600 000 Menschen 
täglich bei übermässigem Strassenlärm. Das 
ist jede/r Fünfte von uns. Nachts ist es jede 
sechste Person. Agglomerationen und Städ-
te sind besonders laut. In den Zentrumsge-
meinden ist jede/r Dritte lärmbetroffen. 
Wenden wir den empfohlenen WHO-Grenz-
wert von 55 dB tagsüber an, sind in der 
Schweiz heute die Hälfte der Menschen un-
zulässig zugedröhnt.

Was ist passiert? Rechtswidrig wenig. 
Vor allem bei den verkehrsreichen Kantons-
strassen herrscht betreffend Lärmschutz 
ein massiver Vollzugsnotstand.1 Kreuz und 
quer durch die Schweiz übersteigt ihr Lärm 
die Immissionsgrenzwerte der LSV für 
Wohnzonen/Schulen von 60 Dezibel (dB) 
tagsüber und 50 dB nachts. Inzwischen ist 
aber nachgewiesen, dass Dauerlärm bereits 
deutlich unter diesen Grenzwerten gesund-
heitsschädlich ist. Das Umweltschutzgesetz 
verlangt, die Grenzwerte dem Stand des 
Wissens anzupassen. Sie müssen demnach 
gesenkt werden. Dies und die Siedlungsver-

dichtung in unseren Städten und Gemein-
den wird die Zahl der Lärmbetroffenen mas-
siv erhöhen.

Erleichterungen – 
nicht für die Lärmbetroffenen
Die Lärmschutzverordnung verpflichtet 
die Strasseneigner zu Lärmschutz an der 
Quelle. Massnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Lärms sind erst in zweiter Pri-
orität zu wählen.Auf und entlang von 
vielen hundert Kilometern Kantonsstrasse 
wurde Zwecks Lärmschutz aber weder das 
Verkehrsaufkommen noch das Tempo re-
duziert, kein lärmdämmender Belag einge-
baut, keine Lärmschutzwände realisiert und 
keine Schallschutzfenster2 montiert. Auch 
eine Verpflichtung zu leiseren Reifen besteht 
nicht. Stattdessen verlangten viele Kantone 
sogenannte Erleichterungen. Solche kann 
die Vollzugsbehörde gewähren, falls «die 
Sanierung unverhältnismässige Betriebs-
einschränkungen oder Kosten verursachen 
würde», bzw. falls «überwiegende Interes-
sen namentlich des Ortsbild-, Natur- und 
Landschaftsschutzes, der Verkehrs- und 

Betriebssicherheit sowie der Gesamtver-
teidigung der Sanierung entgegenstehen» 
sollten (Art. 17 USG, Art. 14 LSV). In diesen 
Ausnahmefällen dürfen die Kantone ersatz-
los von Schutzmassnahmen absehen. Stras-
senabschnitte, auf denen Erleichterungen 
statt Lärmschutz zum Zug kommen, gelten 
terminologisch dennoch als «lärmsaniert». 
Aufgrund dieser ‹Papiersanierungen› rühmt 
sich die Baselbieter Regierung: Im schweiz-
weiten Vergleich sei ihr Kanton «betreffend 
Strassenlärmsanierung einer der führenden 
und am weitesten fortgeschrittenen Kan-
tone».3 Auf genauere Nachfrage wird of-
fenbar: Der Kanton hat bei 182 der bis heute 
«189 Stück» lärmsanierter Strassen
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1 Vereinzelt überschreitet auch der Lärm verkehrsreicher 
Gemeindestrassen die Grenzwerte. Bei den meisten 
Hauptverkehrsachsen handelt es sich aber um Kantons-
strassen.

2 Schallschutzfenster sind bloss Ersatzmassnahmen, da sie 
nur im, nicht aber beim Haus wirken. Ausserdem müs-
sen sie vom Kanton als Strassenbesitzer nur finanziert 
werden, wenn der Lärm auch die wesentlich höheren 
Alarmgrenzwerte überschreitet (70 dB tagsüber, 65 dB 
nachts).

3 Antwort des Regierungsrates Basel-Landschaft vom 
12.12.2017 auf die Interpellation 2017/346 von Jan Kirch-
mayr: «Lärm-Sanierungspflicht im Verzug», S. 3.)




